
 
 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT ILMENAU 
 

Prüfungs- und Studienordnung 
-Besondere Bestimmungen - 

für den 
Studiengang Ingenieurinformatik 

mit dem Abschluss „Master of Science“ 
 

- in der Fassung der Berichtigung vom 20. August 2021 -  
 
Aufgrund § 3 Absatz 1 in Verbindung mit § 38 Absatz 3 des Thüringer Hoch-
schulgesetzes (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115, 118), erlässt die 
Technische Universität Ilmenau (nachstehend „Universität“ genannt) auf der 
Grundlage der Prüfungs- und Studienordnung – Allgemeine Bestimmungen – 
für Studiengänge mit dem Studienabschluss „Bachelor“, „Master“ und „Dip-
lom“ der Universität, veröffentlicht im Verkündungsblatt der Universität Num-
mer 174 / 2019, zuletzt geändert durch die zweite Änderungssatzung, veröf-
fentlicht im Verkündungsblatt der Universität Nummer 184 / 2020, folgende 
Prüfungs- und Studienordnung  - Besondere Bestimmungen - für den Studien-
gang Ingenieurinformatik mit dem Abschluss „Master of Science“, veröffent-
licht im Verkündungsblatt der Universität Nummer 197 und 218 / 2021. 
 
Der Rat der Fakultät für Informatik und Automatisierung hat diese Ordnung am 
20. Januar 2021 beschlossen. Der Studienausschuss hat zu ihr mit Beschluss 
vom 9. März 2021 positiv Stellung genommen. Der Präsident hat sie am 20. 
April und 20. August 2021 genehmigt.  
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A. Allgemeiner Teil 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Die Prüfungs- und Studienordnung  - Besondere Bestimmungen - für den 
Studiengang Ingenieurinformatik mit dem Abschluss „Master of Science“ regelt 
auf der Grundlage der Prüfungs- und Studienordnung – Allgemeine Bestim-
mungen – für Studiengänge mit dem Studienabschluss „Bachelor“, „Master“ 
und „Diplom“ der Universität (PStO-AB), veröffentlicht im Verkündungsblatt der 
Universität Nummer 174/2019 in der jeweils geltenden Fassung, Inhalte, Ziel, 
Aufbau und Gliederung des Studiums sowie Details zum Prüfungsverfahren im 
vorgenannten Studiengang. Die Anlagen sind Bestandteile dieser Ordnung. 
 
(2) Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten genderunabhängig in 
gleicher Weise.  
 

B. Studium 
 

§ 2 Akademischer Grad 
 
Die Universität verleiht den Studierenden bei erfolgreichem Abschluss dieses 
Masterstudienganges auf Vorschlag der Fakultät für Informatik und Automati-
sierung den akademischen Grad 
 

„Master of Science“ 
 
als weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss. 
 
 
§ 3 Studienzugangsvoraussetzungen und Studienvorkenntnisse 
 
Neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen für die Zulassung zu einem 
Masterstudiengang nach dem Thüringer Hochschulgesetz gelten die in der An-
lage Zugangsvoraussetzungen geregelten besonderen Zugangsvoraussetzun-
gen für diesen Studiengang. Für Module in einer anderen Lehr- und Prüfungs-
sprache als Deutsch (§ 9 Absatz 1 dieser Ordnung) sowie im Rahmen von Dop-
pelabschlussprogrammen (§ 9 Absatz 2) wird für den erfolgreichen Abschluss 
des Studiums empfohlen, über Sprachkenntnisse der Lehr- und Prüfungsspra-
che auf Sprachniveau B2 gemäß Gemeinsamem Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen (GER/CEFR) zu verfügen. 
 
 
§ 4 Ziel des Studiums, Berufsfeld, Profiltyp 
 
(1) Das Studium zielt auf eine forschungsorientierte Vertiefung der bereits in 
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einem Hochschulstudium und gegebenenfalls in einer praktischen Berufsaus-
übung erworbenen Fach- und Methodenkompetenz in Ingenieurinformatik ab. 
Darüber hinaus sollen im Verlaufe des Studiums Teamfähigkeit, soziale Kompe-
tenz und Kommunikationsfähigkeit in hohem Maße entwickelt werden. In der 
Anlage „Profilbeschreibung“ werden die Qualifikationsziele, inhaltliche Schwer-
punkte des Studienganges und der Bedarf der Absolventen in der Wirtschaft 
ausführlich benannt. 
 
(2) Der Studiengang ist konsekutiv und hat gemäß § 4 Thüringer Studienakkre-
ditierungsverordnung (ThürStAkkrVO) das Profil „forschungsorientiert“. 
 
 
§ 5 Regelstudienzeit  
 
Die Regelstudienzeit gemäß § 52 ThürHG beträgt vier Semester. Der Studienbe-
ginn liegt regulär jeweils im Wintersemester. Das Studium kann jedoch in jedem 
Semester begonnen werden.  
 
 
§ 6 Inhalt, Aufbau und Umfang des Studiums, Studienplan  
 
(1) Der Studienplan (Anlage) stellt den Inhalt sowie den Aufbau des Studiums 
in der Weise dar, dass das Studium mit allen Abschlussleistungen sowie gege-
benenfalls der berufspraktischen Ausbildung und der Masterarbeit (§ 14 ) in der 
Regelstudienzeit nach § 5 abgeschlossen werden kann.  
 
(2) Das Studium hat einen Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten (LP).  
 
(3) Anforderungen des Moduls „Fachpraktikum“ sowie die Anrechnung berufs-
praktischer Tätigkeiten (§ 27 Absatz 3 PStO-AB) sind in der Anlage „Regelungen 
zur berufspraktischen Ausbildung“ definiert.  
 
(4) Den Studierenden wird empfohlen, neben den fachspezifischen Modulen 
auch über den im Studienplan vorgeschriebenen Umfang hinaus das Lehrange-
bot der Universität wahrzunehmen. 
 
(5) Für den Erwerb des Grundlagen- und Fachwissens und für die Vertiefung 
sowie Erweiterung der in den Lehrveranstaltungen dargebotenen Lehrinhalte 
ist das Selbststudium unerlässlich.   
 
(6) Studierende, die den akademischen Grad im Rahmen eines Doppelab-
schlussprogramms (Double Degree) auf der Grundlage einer Kooperationsver-
einbarung mit einer Partnerhochschule anstreben, absolvieren abweichend von 
dem im Studienplan (Anlage) beschriebenen Curriculum Leistungen an der Part-
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nerhochschule gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Kooperationsverein-
barung und deren Ergänzungen. 
 
(7) In der Anlage „Kompetenzziele und Regelungsbereiche für die Wahlkata-
loge“ sind die entsprechenden Regelungen gemäß § 3 Absatz 7 PStO-AB fest-
gelegt. 
 
(8) Sollte beabsichtigt sein, Leistungen für das Studium während eines länge-
ren Auslandsaufenthalts („Auslandssemester“) zu erbringen, wird hierfür das 
dritte oder vierte Fachsemester empfohlen. Hierfür ist eine individuelle Studien-
vereinbarung abzuschließen. Für die Anerkennung der im Ausland erbrachten 
Leistungen gilt § 26 PStO-AB. 
 
(9) Die Studierenden sind aufgefordert, in den Selbstverwaltungsgremien der 
Universität einschließlich der Studierendenschaft mitzuarbeiten. 
 
 
§ 7 Zulassung zu Studienabschnitten, Zulassung zu Modulen   
 
Es bestehen keine besonderen fachlichen (qualitativen und quantitativen) Vo-
raussetzungen für die Zulassung zu Studienabschnitten und Modulen. 
 
 
§ 8 Studienfachberatung 
 
Die Fakultät für Informatik und Automatisierung benennt einen Studienfachbe-
rater. Die individuelle Studienberatung zu allgemeinen studienorganisatori-
schen und prüfungsrechtlichen Fragen wird durch den Studienfachberater so-
wie das Referat Bildung / Prüfungsamt der Fakultät für Informatik und Automa-
tisierung durchgeführt. 
 
 
§ 9 Lehr- und Prüfungssprache  
 
(1) Lehr- und Prüfungssprache im Studiengang Ingenieurinformatik ist 
Deutsch. Einzelne Wahlmodule können auch auf Englisch angeboten werden. 
Die Prüfungssprache entspricht der Lehrveranstaltungssprache. Der Modulver-
antwortliche legt nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 sowie § 3 Absatz 9 Sätze 1 
bis 3 PStO-AB in der Modulbeschreibung die konkrete Lehr- und Prüfungsspra-
che für das jeweilige Modul fest.  
 
(2) Für Studierende, die den akademischen Grad im Rahmen eines Doppelab-
schlussprogramms (Double Degree) auf der Grundlage einer Kooperationsver-
einbarung mit einer Partnerhochschule anstreben (§ 9 PStO-AB), finden die 
Lehrveranstaltungen und Abschlussleistungen an der Partnerhochschule in der 
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dort üblichen Lehr- und Prüfungssprache statt. Für die Masterarbeit gelten die 
Bestimmungen der Kooperationsvereinbarung und deren Ergänzungsvereinba-
rungen.  
 
 

C. Prüfungen 
 
§ 10 Zulassung zu Abschlussleistungen  
 
Es bestehen keine studiengangspezifischen Voraussetzungen für die Zulassung 
zu Abschlussleistungen.  
 
 
§ 11 Art, Form und Dauer der Abschlussleistungen, Fristen  
 
(1) Die Art der zu erbringenden Abschlussleistung (§ 10 Absatz 1 PStO-AB) ist 
im Studienplan (Anlage) festgelegt. Form und Dauer der Abschlussleistungen 
bestimmt der Modulverantwortliche in der Modulbeschreibung (§ 11 Absätze 1 
bis 7 PStO-AB).  
 
(2) Alternative Abschlussleistungen, welche schriftlich zu erbringen sind, kön-
nen durch ein Kolloquium ergänzt werden (§ 11 Absatz 5 PStO-AB).  
 
 
§ 12 Zweite Wiederholung von Prüfungen 
 
Gemäß § 19 Absatz 1 PStO-AB können bis zu drei Prüfungsleistungen ein zwei-
tes Mal wiederholt werden.  
 
 
§ 13 Freiversuch und Notenverbesserungsversuch 
 
Eine erstmals nicht bestandene Prüfungsleistung gilt gemäß § 21 Absatz 1 PStO-
AB auf Antrag als nicht unternommen, wenn sie erstmalig vor oder zu dem im 
Studienplan (Anlage) empfohlenem Fachsemester abgelegt worden ist (Freiver-
such). Für die Notenverbesserung gilt 21 Absatz 2 PStO-AB. Gemäß § 21 Absatz 
3 PStO-AB können bis zu vier Frei- und Notenverbesserungsversuche (Gesamt-
kontingent) in Anspruch genommen werden. 
 
 
§ 14 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit als Abschlussarbeit gemäß § 24 PStO-AB ist eine Prüfungs-
leistung im vierten Fachsemester. Sie besteht aus der schriftlichen wissenschaft-
lichen Arbeit und einem abschließenden Kolloquium (§ 24 Absatz 1 PStO-AB). 
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Die Note der Masterarbeit setzt sich zu 4/5 aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der Gutachten und zu 1/5 aus der Note des Kolloquiums zusammen. 
 
(2) Die Zulassung zur Masterarbeit, im ersten Schritt zunächst zur Erstellung 
der schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit, setzt den erfolgreichen Abschluss 
von mindestens 80 Leistungspunkten voraus. Die Ausgabe des Themas (Aufga-
benstellung, sowie Betreuererklärung des betreuenden Hochschullehrers) er-
folgt in der Regel am Ende des dritten Fachsemesters 

 
(3) Im Rahmen von Doppelabschlussprogrammen können gemäß § 9 in Verbin-
dung mit Anlage 1 PStO-AB in den Kooperationsvereinbarungen und deren Er-
gänzungsvereinbarungen hiervon abweichende Regelungen getroffen werden.  
 
(4) Die schriftliche wissenschaftliche Arbeit umfasst einen Arbeitsaufwand von 
720 Stunden / 24 Leistungspunkten und ist innerhalb eines Zeitraumes von 
sechs Monaten abzuleisten. Der Bearbeitungszeitraum beginnt zu dem gemäß 
§ 24 Absatz 7 PStO-AB vom Prüfungsausschuss festgelegten Zeitpunkt. Die Min-
destbearbeitungsdauer beträgt vier Monate. Auf begründeten Antrag kann der 
Prüfungsausschuss auch eine frühere Abgabe genehmigen. 
 
(5) Zum Abschlusskolloquium werden Studierende erst zugelassen, wenn alle 
in der Anlage Studienplan vorgesehenen Prüfungs- und Studienleistungen, mit 
Ausnahme der Masterarbeit, bestanden wurden. Das Abschlusskolloquium be-
steht aus einem Vortrag von 30 Minuten Dauer, in dem der Studierende die 
Ergebnisse seiner Arbeit präsentiert und einer anschließenden Diskussion von 
etwa 20 bis 30 Minuten Dauer. Für das Abschlusskolloquium werden sechs Leis-
tungspunkte vergeben. Es findet in der Regel spätestens vier Wochen nach der 
Abgabe der schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit statt, jedoch erst, wenn die 
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Das Abschlusskolloquium wird von 
zwei Prüfern bewertet. Einer der Prüfer soll der betreuende Hochschullehrer 
sein.  
 
(6) Die Themenstellung und die Betreuung für die Masterarbeit erfolgen grund-
sätzlich unter Verantwortung des betreuenden Hochschullehrers. Dieser muss 
ein Professor, Juniorprofessor oder habilitierter Mitarbeiter eines der Fachge-
biete der Fakultäten für Informatik und Automatisierung oder für Elektrotechnik 
und Informationstechnik sein. 
 
(7) Beabsichtigt ein Studierender, die Masterarbeit außerhalb der Fachgebiete 
der Fakultäten für Informatik und Automatisierung oder für Elektrotechnik und 
Informationstechnik anzufertigen, hat er dem Antrag auf Zulassung hinzuzufü-
gen:  
 
1. die Zustimmung der gewünschten Einrichtung beziehungsweise des ge-

wünschten Fachgebietes unter Angabe eines Fachbetreuers mit Angabe von 
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dessen Qualifikation, 
2. eine Kurzbeschreibung von Aufgabenstellung und Arbeitsinhalten. 
 
(8) Im Rahmen der Bestellung der Gutachter gemäß § 33 Absatz 1 PStO-AB hat 
der betreuende Hochschullehrer ein Vorschlagsrecht. Ein Gutachter soll dabei 
immer der betreuende Hochschullehrer sein. 
 
 
§ 15 Bildung der Gesamtnote  
 
Die Bildung der Gesamtnote erfolgt gemäß § 17 Absatz 5 Satz 1 PStO-AB. 
 

D. Schlussbestimmungen  
 
§ 16 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten  
 
(1) Diese Prüfungs- und Studienordnung – Besondere Bestimmungen -  für den 
Studiengang Ingenieurinformatik mit dem Abschluss „Master of Science“ tritt 
am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Universität in 
Kraft. Sie gilt für alle ab dem Wintersemester 2020/2021 immatrikulierten Stu-
dierenden. 
 
(2) Mit Wirkung zum Ablauf des Sommersemesters 2024 treten alle weiteren 
zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Ordnung geltenden Prüfungsordnun-
gen – Besondere Bestimmungen - sowie Studienordnungen für den Studien-
gang Ingenieurinformatik mit dem Abschluss „Master of Science“ außer Kraft. 
Für Studierende, welche bis zum Außer-Kraft-Treten ihr Studium nicht beendet 
haben, gilt ab Wirksamkeit des Außer-Kraft-Tretens die Prüfungs- und Studien-
ordnung – Besondere Bestimmungen - für den Studiengang Ingenieurinforma-
tik mit dem Abschluss „Master of Science“ in der aktuellen Fassung. 
 
 
Ilmenau, den  
gez.  
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Kai-Uwe Sattler 
Präsident  
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Anlage Besondere Zugangsvoraussetzungen 
 
1. Der Zugang zum Studiengang Ingenieurinformatik setzt – unbeschadet der 
allgemeinen Zugangsvoraussetzungen – das Vorliegen der nachsehend aufge-
führten fachlichen Qualifikationen voraus, was im Rahmen der Eignungsüber-
prüfung gemäß § 4 der Ordnung über den Zugang zu Masterstudiengängen an 
der Universität (MA-ZugO) zu überprüfen ist. Die Eignungsprüfung dient damit 
der Feststellung, ob der Bewerber den für den Studiengang Ingenieurinformatik 
besonderen fachspezifischen Anforderungen genügt.  
 
2. Gegenstand der Eignungsprüfung ist der Nachweis der fachspezifischen 
Eignung durch eine Kombination der in Ziffern 3 und 4 benannten und anhand 
von Punktzahlen gewichteten vorliegenden fachlichen Qualifikationen.  
 
3. Der Abschluss wird gemäß § 67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ThürHG, im 
Vergleich zum an der Universität bestehenden Studiengang Ingenieurinforma-
tik mit dem Abschluss „Bachelor of Science“, bewertet:  
 
- in äquivalenten Studiengängen mit 50 Punkten 
- in nahezu äquivalenten Studiengängen mit 40 Punkten: zum Beispiel Inge-

nieurinformatik und Technische Informatik beziehungsweise technisch ori-
entierte Informatikstudiengänge mit anderer Ausprägung 

- in nah verwandten Studiengängen mit 30 Punkten: zum Beispiel Elektro-
technik und Informationstechnik beziehungsweise Informatik 

- in sonstigen Studiengängen mit 20 Punkten. 
 
Zusätzlich wird der Grad der Qualifikation nach der Abschlussnote bewertet: 
 
a) sehr gut  = 20 Punkte 
b) gut    = 10 Punkte 
c) befriedigend = 5 Punkte 
 

4. Die Erzielung einer Abschlussnote „gut“ oder „sehr gut“ in den folgenden 
drei studiengangrelevanten Fächern beziehungsweise Fächergruppen 
 

- Elektrotechnik,  
- Informatik,  
- eine Fachgruppe welche einem im Studiengang vorhandenen Studien-

schwerpunkt zuordenbar ist  
 

wird mit jeweils fünf Punkten bewertet. 
 

Zusätzlich wird der Abschluss einer Bachelorarbeit beziehungsweise einer 
gleichwertigen Abschlussarbeit mit der Note „gut“ oder „sehr gut“ oder eine 
nachweisbare qualifizierte Berufserfahrung von mindestens einem Jahr mit fünf 
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Punkten bewertet.  
5. Erreicht der Bewerber eine Gesamtpunktzahl von mindestens 70, so ist die 
Eignungsüberprüfung mit „Besondere Zugangsvoraussetzungen vorliegend“ zu 
bewerten. Werden weniger als 50 Punkte erreicht, so ist die Eignungsüberprü-
fung mit „Besondere Zugangsvoraussetzungen nicht vorliegend“ zu bewerten.  
 
6. Erreicht der Bewerber mindestens 50 Punkte, wird zunächst auf Basis der 
Aktenlage geprüft, ob eine positive Prognose getroffen werden kann, dass die 
zum Zeitpunkt der Entscheidung fehlenden fachlichen Qualifikationen im Ver-
lauf des angestrebten Masterstudiums erzielt werden können (§ 4 Absatz 4 Satz 
1 Buchstabe b) MAZUgO). Ist eine abschließende Entscheidung nach Altenlage 
nicht möglich, wird der Bewerber zu einem schriftlichen Test oder einem Ge-
spräch gemäß § 4 Absatz 2 Satz 3 MAZugO eingeladen. Die Eignungsüberprü-
fung gilt im Fall der Feststellung einer positiven Prognose als mit „Besondere 
Zugangsvoraussetzungen vorliegend“ bewertet. Der Prüfungsausschuss hat in 
diesem Fall die für einen erfolgreichen Masterabschluss erforderlichen und als 
Auflagen während des Studiums zusätzlich zu erbringenden Leistungen festzu-
legen (§ 4 Absatz 4 Satz 2 MAZugO). Die zu erbringenden Leistungen dürfen 
insgesamt nicht mehr als 30 Leistungspunkte umfassen. Kann keine positive 
Prognose getroffen werden, so ist die Eignungsüberprüfung mit „Besondere 
Zugangsvoraussetzungen nicht vorliegend“ zu bewerten.  
 
7. Im Zweifelsfall entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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Anlage Studienplan  
 

  

Variante ohne Fachpraktikum

1 2 3 4

WS SS WS SS

LP LP LP LP

Pflichtbereich

Informationstheorie und Codierung P MPL 5 5

Dynamische Prozessoptimierung P MPL 5 5

Komplexe Informationstechnische Systeme P MPL 5 5

Hauptseminar II MSc P MSL 5 5

Wahlbereich

Wahl von Modulen aus aktuellem Wahlkatalog W max. 12 MPL 15 20 25 60

Nichttechnisches Nebenfach

 Wahl von Modulen o. Kursen mit nichttechnischem 
Inhalt insbesondere z.B. aus dem Angebot der 
Fakultät WM und/oder dem ZIB 

W x* SL 10 10

Masterarbeit mit Kolloquium

Masterarbeit mit Kolloquium II P MPL 30 30

Summe LP 30 30 30 30 120

Variante mit Fachpraktikum

1 2 3 4

WS SS WS SS

LP LP LP LP

Pflichtbereich

Informationstheorie und Codierung P MPL 5 5

Dynamische Prozessoptimierung P MPL 5 5

Komplexe Informationstechnische Systeme P MPL 5 5

Hauptseminar II MSc P MSL 5 5

Wahlbereich

Wahl von Modulen aus aktuellem Wahlkatalog W max. 12 MPL 25 15 40

Fachpraktikum

 Fachpraktikum  II P MSL 30 30

Masterarbeit mit Kolloquium

Masterarbeit mit Kolloquium II P MPL 30 30

Summe LP 30 30 30 30 120

Legende

MPL   Modulprüfungsleistung LP  Leistungspunkte

MSL   Modulstudienleistung P  Pflichtmodul

W  Wahlmodul

Studienabschnitt /  Module
Modulart

(Pflicht / 
Wahl)

Modulabschlussleistung  
(Form, Dauer und Details sind 
in den Modultafeln definiert)

Sum
me 
LP

Fachsemester

Studienabschnitt /  Module
Modulart

(Pflicht / 
Wahl)

Modulabschlussleistung  
(Form, Dauer und Details sind 
in den Modultafeln definiert)

Fachsemester
Sum
me 
LP
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Anlage Profilbeschreibung  
 
1. Qualifikationsziele 
 
Die Ingenieurinformatik beschäftigt sich mit der Entwicklung von informations-
technischen Systemen aus Hard- und Softwareanteilen sowie ihrer ingenieur-
technischen Anwendung. Der Fortschritt in Mikroelektronik und Informatik be-
wirkt eine immer weitergehende Integration von informationstechnischen Lö-
sungen in praktisch alle technischen Produkte und Systeme. Eine Vielzahl gerä-
teintegrierter Computer, so genannte eingebettete Systeme, steuert und regelt 
ihre Umgebung, verarbeiten unterschiedlichste Informationen, kommunizieren 
untereinander und mit Nutzern. Die Leistungsfähigkeit komplexer technischer 
Systeme beispielsweise in der Fahrzeug-, Automatisierungs-, Kommunikations- 
und Medizintechnik wird von integrierten informationstechnischen Lösungen 
dominiert. Für die Entwicklung derartiger Systeme müssen Ingenieure die kom-
plexen Wechselwirkungen der Computersysteme mit ihrer technischen Umge-
bung verstehen und modellieren, um wettbewerbsfähige Produkte in einer Viel-
zahl von Industriezweigen zu entwickeln. Dabei spielt der Systementwurf eine 
dominante Rolle, der die Wechselwirkungen von Hardware, Software und tech-
nischem System integriert. 
 
Der Masterstudiengang Ingenieurinformatik baut als konsekutiver forschungs-
orientierter universitärer Studiengang auf eine Ausbildung als Bachelor of Sci-
ence in der Ingenieurinformatik oder anderen verwandten ingenieurwissen-
schaftlichen Abschlüssen auf und vertieft diesen entsprechend dem Profil der 
Fakultät für Informatik und Automatisierungstechnik der Universität. Er dient 
zur fachlichen und wissenschaftlichen Spezialisierung und ist forschungsorien-
tiert gestaltet. Darüber hinaus sollen im Verlaufe des Studiums Teamfähigkeit, 
soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit in hohem Maße entwickelt 
werden.  
 
Der Abschluss des Masterstudienganges Ingenieurinformatik stellt einen weite-
ren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss dar, und qualifiziert für eine be-
rufliche Karriere in nationalen und internationalen Wirtschaftsunternehmen in 
fast allen Industriezweigen. Die Absolventen erhalten die Möglichkeit zur Ver-
tiefung forschungsnaher Themen und werden auf konzeptionell anspruchsvolle 
Aufgaben in Forschung und Entwicklung vorbereitet. Ein M. Sc. der Ingenieur-
informatik kann dabei schwerpunktmäßig in der Entwicklung von Technik inte-
grierten Systemen im Bereich von Hard- und Software wirksam werden. Durch 
die wissenschaftliche Ausbildung sind die Absolventen besonders auch für Be-
tätigungsfelder in Forschung und Wissenschaft in staatlichen Einrichtungen 
und Forschungsabteilungen der Industrie qualifiziert. Der Studiengang bereitet 
die Absolventen darauf vor, in ihrem beruflichen Einsatz selbständige Tätigkei-
ten und anspruchsvolle Aufgaben in Industrie, Verwaltung und Wissenschaft 
wahrzunehmen und leitende Funktionen auszuüben. Der Bedarf der Industrie, 
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die zu erwartende weitere technische Entwicklung sowie die interdisziplinäre 
Ausbildung sichern langfristig hervorragende Berufschancen für die Absolven-
ten. 
 
Die Absolventen des Masterstudiengangs Ingenieurinformatik verfügen über 
die folgenden Sach- und Sozialkompetenzen: 
 
Wissen und Verstehen 
 
Die Absolventen haben breites und vertieftes Wissen, das auf der Bachelor-
Ebene aufbaut und dieses wesentlich vertieft. Sie verstehen die wissenschaftli-
chen Grundlagen und den Stand der Forschung in den Teilgebieten der Ingeni-
eurinformatik. Sie sind in der Lage, Verbindungen innerhalb von Teilgebieten 
sowie angrenzenden Themen zu ziehen und innovative Lösungen für Probleme 
der Ingenieurinformatik in der ganzheitlichen Abwägung von Anforderungen 
an heterogene Systeme zu finden. Dabei setzen sie wissenschaftlich begründete 
und methodisch passende Methoden und Modelle ein und validieren die Ergeb-
nisse.  
 
Die Absolventen haben detaillierte Kenntnisse über Aufbau und Funktionen in-
formationsintensiver technischer Geräte und Systeme. Sie kennen und verste-
hen die darin eingesetzten Verfahren, können diese analysieren, bewerten und 
anwenden sowie neue Methoden und Systeme entwerfen. Sie verfügen über 
ein detailliertes und kritisches Verständnis auf dem neuesten Stand des Wissens 
der Informatik und Elektrotechnik. Dabei können sie auch widersprüchliche o-
der unvollständige Forschungsergebnisse und Vorschläge einordnen und abwä-
gen. Ihr Wissen und Verstehen bildet die Grundlage für die forschungsorien-
tierte Entwicklung und / oder Anwendung eigenständiger Ideen. Sie sind in der 
Lage, ihr im Studium erlerntes Wissen durch Berufserfahrung und die Beschäf-
tigung mit Fachliteratur selbständig weiter zu vertiefen und mit dem fortschrei-
tenden Stand der Forschung zu aktualisieren. 
 
 
Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen 
 
Die Absolventen können ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur 
Problemlösung auch in neuen und unvertrauten Situationen anwenden, die in 
einem breiteren oder multidisziplinären Zusammenhang stehen. 
 
Die Absolventen 
- besitzen grundlegende Kompetenzen, welche sie in die Lage versetzen, ba-

sierend auf dem internationalen Stand der Technik, neuartige Lösungsan-
sätze zu entwickeln, neue Gebiete zu erfassen und im Syntheseprozess For-
schungs- beziehungsweise Entwicklungsergebnisse auf dem gewählten 
Vertiefungsgebiet umzusetzen; 
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- sind in der Lage, sich selbständig den aktuellen Stand der Forschung in den 
Bereichen der Ingenieurinformatik anzueignen; 

- können Forschungsfragen erkennen, formulieren und mit wissenschaftli-
chen Methoden beantworten; 

- sind in der Lage, innovative Konzepte und Lösungen zu grundlagenorien-
tierten Fragestellungen der Ingenieurinformatik unter Einbeziehung ande-
rer Disziplinen zu entwickeln; 

- sind befähigt, eine wissenschaftliche Tätigkeit mit dem Ziel einer Promotion 
auszuüben. 

 
Je nach gewählter Vertiefung erwerben die Absolventen darüber hinaus fol-
gende fachliche Qualifikationen: 
- Sie erwerben an aktuellen Problemen der Ingenieurinformatik die Fähigkeit, 

ihnen bekannte Methoden richtig anzuwenden und in den Entwicklungs-
prozess zu integrieren. Sie können die unter vorgegebenen Einsatzbedin-
gungen passenden Mess-, Steuer- und Regelungsverfahren erkennen und 
bewerten sowie typische hiermit zusammenhängende Aufgaben analysie-
ren und lösen. 

- Sie kennen und verstehen die Mechanismen, mit denen kognitive techni-
sche Systeme ihre Einsatzumgebung wahrnehmen, darin zielgerichtet agie-
ren und durch Interaktion mit der Einsatzumgebung selbstständig neues 
Wissen erwerben und strukturieren können. Mit Hilfe der erworbenen Fach-
kompetenzen und Expertise aus den Bereichen Neuroinformatik und Robo-
tik, Bild- und Signalverarbeitung sowie Softwareengineering sind sie in der 
Lage, kognitive technische Systeme zu konzipieren, spezifizieren, imple-
mentieren und in Betrieb zu nehmen sowie solche Systeme in Bezug auf 
Ihre Spezifikation zu verifizieren. 

- Sie können aufbauend auf dem erworbenen vertieften Wissen über Kom-
munikationssysteme Kommunikationsprotokolle vergleichen, eigene Proto-
kolle entwickeln und verteilte multimediale Anwendungen konzipieren. Sie 
sind in der Lage, theoretisch fundierte Werkzeuge zur Bewertung und zur 
Verwaltung von Kommunikationssystemen einzusetzen sowie zu konzipie-
ren und realisieren. 

- Sie sind befähigt, das aktuelle Wissen und die Methodik der Ingenieurwis-
senschaften und der Informatik zur Lösung von Problemen in der Medizin-
technik einzusetzen. Hierzu kennen sie die Grundprinzipien der klinischen 
Arbeitsweise bei diagnostischen und therapeutischen Verfahren sowie die 
besonderen Sicherheitsaspekte der Medizintechnik und können dieses Wis-
sen bei der Lösung von technischen Problemen sowie bei der Überwachung 
technischer Einrichtungen in der Medizin verantwortungsvoll einsetzen. Auf 
der Grundlage eines soliden Verständnisses diagnostischer und therapeuti-
scher Fragestellungen können sie geeignete technische Lösungen unter Be-
rücksichtigung der besonderen Aspekte der Wechselwirkung technischer 
Systeme mit dem menschlichen Körper entwerfen und realisieren. 
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- Sie können für komplexe Prozesse unter kybernetischen Aspekten Systemlö-
sungen erarbeiten, die dazu in der Lage sind, Zustandsänderungen der Um-
welt und des eigenen Systems zu erfassen, zu verarbeiten und auf entspre-
chend vorgegebene Bewertungskriterien zu reagieren. Dabei können sie 
über die Methoden der konventionellen Automatisierungs- und Regelungs-
technik hinaus auch fortgeschrittene Ansätze zur integrierten Modellent-
wicklung, Computersimulation und Systemoptimierung sowie Wissensver-
arbeitung und -nutzung fachgerecht zur Lösung vorgegebener Problemstel-
lungen einsetzen. 

- Sie verfügen über vertieftes Wissen zu Antennen und Mehrantennensyste-
men, Signalverarbeitung, Modulation und Codierung für Funksysteme, 
Messung und Simulation der Wellenausbreitung, Ortung von Teilnehmern 
sowie Funksensorik. Auf der Grundlage dieses Wissens sind sie in der Lage, 
derartige Systeme zu spezifizieren, entwickeln, testen und bewerten sowie 
unter der Berücksichtigung vorgegebener Randbedingungen in technische 
Anwendungen zu integrieren. 

- Sie haben anhand aktueller Problemstellungen und Entwicklungstendenzen 
solcher Systeme gelernt, das in diesem Fach entwickelte Methodenspekt-
rum technisch anzuwenden und in den Entwicklungsprozess zu integrieren. 
Die im Studium erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten befähigen sie 
dazu, fortgeschrittene Methoden des modellbasierten Entwurfs, Analyse, 
Simulation und Animation für die Realisierung spezifischer Rechnerarchitek-
tur- und Kommunikationslösungen sowie in Systemen der Echtzeit- und 
Messdatenverarbeitung sachgerecht einzusetzen. 

 
Kommunikation und Kooperation 
 
Die Absolventen 
- verfügen über soziale Kompetenzen wie Team- und Kommunikationsfähig-

keit, internationale und interkulturelle Erfahrung, gesellschaftliches, ökolo-
gisches und ethisches Bewusstsein und sind daher gut auf Führungsaufga-
ben wie die Leitung und den Aufbau von Projekten vorbereitet; 

- können im Team eine Aufgabe bearbeiten. Sie können den Entwurf eines 
ingenieurinformatischen Systems planen, eine Realisierung erstellen und im 
Zuge der Validierung ihre Arbeitsergebnisse kritisch betrachten und doku-
mentieren. Sie haben hierzu auch die erforderlichen Fähigkeiten und Fertig-
keiten in Bezug auf Organisation, Kommunikation, Projektmanagement, 
Zeitmanagement und Konfliktbewältigung erworben; 

- sind in der Lage, Fach-, Methoden- und Systemkompetenz für ingenieurin-
formatische Systeme in der Steuerung und Regelung von Prozessen in in-
terdisziplinären Teams in Forschung und Entwicklung zu vertreten. Sie kön-
nen hiermit zusammenhängende Sachverhalte klar und korrekt kommuni-
zieren; 

- reflektieren und berücksichtigen unterschiedliche Sichtweisen und Interes-
sen anderer Beteiligter. 
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Wissenschaftliches Selbstverständnis/Professionalität 
 
Die Absolventen:  
- entwickeln ein berufliches Selbstbild, das sich an Zielen und Standards pro-

fessionellen Handelns von inner- und außerhalb der Wissenschaft liegenden 
Berufsfeldern orientiert, 

- begründen das eigene berufliche Handeln mit theoretischem und methodi-
schem Wissen, 

- können die eigenen Fähigkeiten einschätzen, reflektieren autonom sachbe-
zogene Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheiten und nutzen diese selb-
ständig, 

- erkennen situationsadäquat Rahmenbedingungen beruflichen Handelns 
und begründen ihre Entscheidungen verantwortungsethisch, 

- sind in der Lage, grundlegende Wechselwirkungen zwischen Technik und 
Gesellschaft sowie ethische Aspekte zu bewerten und bei der Entwicklung 
von Technikprodukten zu berücksichtigen, 

- reflektieren ihr berufliches Handeln kritisch in Bezug auf gesellschaftliche 
Erwartungen und Folgen. 

 
 
2. Inhaltliche Schwerpunkte und Studienablauf 
 
Für das Studium ist eine Regelstudienzeit von vier Semestern vorgesehen und 
hat einen Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten (LP). Im Pflichtfachbereich 
(15 Leistungspunkte) ist je eine weiterführende Lehrveranstaltung aus den Ge-
bieten Informationstechnik, Technische Informatik sowie Automatisierungs- 
und Systemtechnik vorgeschrieben, die auf den in der Bachelor-Ausbildung er-
worbenen Grundkenntnissen aufbaut. Es sind hier weiterführende Lehrveran-
staltungen zu Informationstheorie und Codierung, zur Prozessoptimierung und 
zu komplexen informationstechnischen Systemen zu absolvieren. Der Wahlbe-
reich umfasst 60 Leistungspunkte und dient zur frei wählbaren Spezialisierung 
auf besondere Interessensgebiete beziehungsweise auf ein angestrebtes beruf-
liches Einsatzfeld. Die angebotenen Lehrveranstaltungen liegen unter anderem 
in den Bereichen, die im Abschnitt 1 (Einsatz, Anwendung und Erzeugung von 
Wissen) genannt sind und richten sich nach den an den beteiligten Fachgebie-
ten Lehr- und Forschungsthemen. Ein Katalog listet Schwerpunkte sowie die 
jeweils dafür mindestens zu absolvierenden Module aus, die den Absolventen 
bei erfolgreichem Abschluss auf dem Zeugnis als Zusatzbezeichnung für die 
thematische Spezialisierung vermerkt werden. Wissenschaftliches Arbeiten wird 
in einem Hauptseminar vertieft, das die Studierenden zur selbständigen Erar-
beitung und kritischen Bewertung eines ausgewählten fachlichen Problembe-
reichs ausbildet. Im gewählten Schwerpunkt kann weiterhin ein Forschungspro-
jekt absolviert werden. Es soll an praktischen Projektaufgaben nicht nur fachli-
che Kompetenzen, sondern auch praktisch-methodische Herangehensweisen 
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und Organisationsfähigkeiten vermitteln. Die Ausbildung wird durch ein nicht-
technisches Nebenfach ergänzt, in dem die Auswahl aus einem Fächerkatalog 
unter anderem aus dem Angebot der Fakultät für Wirtschaft und Medien sowie 
dem Zentralinstitut für Bildung erfolgt. Den Studierenden wird empfohlen, ne-
ben den fachspezifischen Modulen auch über den im Studienplan vorgeschrie-
benen Umfang hinaus Angebote der Wirtschafts-, Rechts-, Arbeits- und Medi-
enwissenschaften, des Studium Generale, des Europastudiums und des Spra-
cheninstituts wahrzunehmen. 
 
Auf Wunsch können die Studierenden ein Fachpraktikum im Umfang von 30 
Leistungspunkte absolvieren, während dessen sie in der Industrie durch eigene 
Mitarbeit Einblick in die Abläufe gewinnen, die beim Einsatz wissenschaftlich 
fundierter Methoden bei der Konzeption, der Realisierung, der Bewertung und 
beim Einsatz komplexer Systeme der Informationstechnik in einem Anwen-
dungsbereich (zum Beispiel Industrie, Technik, Wirtschaft, Medizinbereich, Ver-
waltung oder Forschung) wesentlich sind. Hierdurch sollen die Studierenden an 
die berufliche Tätigkeit eines Ingenieurinformatikers mit Abschluss „Master of 
Science“ herangeführt werden. Bei der Wahl dieses Studienverlaufs entfällt das 
nichttechnische Wahlfach, und im Wahlbereich sind nur 40 Leistungspunkte zu 
absolvieren. 
 
Ein wesentliches Anliegen in diesem Studiengang ist die Förderung einer star-
ken Forschungsorientierung der Ausbildung. Dies wird erreicht durch durchgän-
gige Einbindung der Studierenden in die Forschung der Fachgebiete, studenti-
sche Mitarbeit in Forschungsteams und eigenständige Bearbeitung von Projekt-
aufgaben. Die Masterarbeit im Bearbeitungsumfang von sechs Monaten 
schließt das Masterstudium ab. Die Themen ergeben sich aus den aktuellen For-
schungslinien der betreuenden Fachgebiete, wobei die Bearbeitung unter Be-
treuung in einem der Forschungsteams erfolgt. 
 
3. Bedarf an Absolventen in der Wirtschaft 
 
Im „Dagstuhl-Manifest zur strategischen Bedeutung des Software Engineering 
in Deutschland“ wird unter anderem festgestellt: „Gerade in den ingenieurori-
entierten Sekundärbranchen liegt die traditionelle Stärke der deutschen Indust-
rie, wie etwa im Fahrzeugbau. Die Innovations- und Weltmarktführerschaft wird 
immer öfter durch ingenieurmäßige, softwareintensive Individuallösungen ge-
prägt.“ 
 
Studierende des beschriebenen Profils werden an einigen deutschen Techni-
schen Universitäten in Studiengänge unter dem Namen „Ingenieurinformatik“ 
oder „Technische Informatik“ ausgebildet. Träger sind die Informatik-, Elektro-
technik / Informationstechnik- und teilweise auch Maschinenbau-Fakultäten. 
Gegenüber den klassischen Studiengängen Elektrotechnik und Informatik ist die 
Anzahl an Absolventen vergleichsweise gering. Das gilt auch im internationalen 
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Maßstab. Demgegenüber steht ein hoher Bedarf aus der Wirtschaft und von 
Forschungseinrichtungen, wie es die Nachfrage nach Absolventen in der Ver-
gangenheit beweist.  
 
Master-Absolventen werden im Vergleich zur grundlegenden Berufsfähigkeit 
der Bachelor-Absolventen für Aufgaben in der Forschung und Entwicklung, für 
die Lösung stärker konzeptionell geprägter Aufgaben sowie spätere technische 
Leitungsfunktionen benötigt. In verschiedenen Studien wird langfristig ein stei-
gender Bedarf an Ingenieurinformatikern genannt, der sich weiter aus dem 
wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung und Umsätzen der IKT-Branche speist. 
Zentrale Innovationstreiber und Herausforderungen wie das Internet der Dinge, 
Anwendungen künstlicher Intelligenz für Anlagensteuerungen oder zukünftige 
Energieerzeugungs- und Verteilsysteme sind nicht ohne Ingenieurinformatik 
lösbar. In den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit sind die entsprechenden 
Arbeitslosenzahlen nahe der Vollbeschäftigung, die Stellenangebote wachsen. 
Ein weiteres Indiz für den großen Bedarf sind die attraktiven und weiter stei-
genden Gehälter.  
 
Die beruflichen Perspektiven für die Absolventen des Masterstudiengangs „In-
genieurinformatik“ der Universität können daher mittel- und langfristig als her-
vorragend eingeschätzt werden. Zu den wichtigen Einsatzfeldern gehören unter 
anderem: 
 
- Kraftfahrzeugtechnik 
- Energieerzeugung und -verteilung 
- Industrielle Steuerungstechnik 
- Fertigungstechnik 
- Luft- und Raumfahrt 
- Transport- und Logistiksysteme 
- Mobile Robotik und Assistenzroboter 
- Medizintechnik 
- Kommunikationstechnik 
- Messtechnik 
- Eingebettete Rechnerapplikationen 
- Konsumgüterelektronik 
- Komplexe Systeme in Technik und Umwelt 
- Medieninformatik 
- Produktdesign in Technologieunternehmen 
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Anlage Regelungen zur berufspraktischen Ausbildung 
 

1. Ziel und Zweck der berufspraktischen Ausbildung  
 

(1) Durch das Fachpraktikum sollen die Studierenden durch eigene Anschau-
ung und durch eigene Mitarbeit Einblick in die Abläufe gewinnen, die beim Ein-
satz wissenschaftlich fundierter Methoden bei der Konzeption, der Realisierung, 
der Bewertung und beim Einsatz komplexer Systeme in einem Anwendungsbe-
reich (zum Beispiel Industrie, Technik, Wirtschaft, Medizinbereich, Verwaltung 
oder Forschung) wesentlich sind. Hierdurch sollen die Studierenden an die be-
rufliche Tätigkeit eines Ingenieurinformatikers mit Abschluss „Master of Sci-
ence“ herangeführt werden. 
 
(2) Studierende des Studiengangs Informatik mit dem Abschluss „Master of Sci-
ence“ können wahlweise in einem Semester des vier-semestrigen Studienganges 
ein Fachpraktikum ableisten, das mit 30 Leistungspunkten (LP) bewertet wird. Bei 
Wahl dieser Option gilt der entsprechende Studienplan mit Fachpraktikum. (An-
lage Studienplan). 
 
(3) Das Fachpraktikum hat zum Ziel, die Studierenden mit Arbeitsprozessen 
und Arbeitsmethoden sowie mit organisatorischen und sozialen Verhältnissen 
in Unternehmen und Institutionen bekannt zu machen und sie an ihre spätere 
berufliche Tätigkeit heranzuführen. Im Fachpraktikum sollen die Studierenden 
insbesondere durch eigene Anschauung und durch eigene Mitarbeit allgemeine 
Kenntnisse und Erfahrungen sammeln, die für den Berufseintritt und die erste 
Orientierung in der späteren Berufstätigkeit bedeutsam sind und nur in einem 
einschlägigen und typischen betrieblichen Umfeld gewonnen werden können. 
Sie sollen Einblick in die Abläufe gewinnen, die beim Einsatz wissenschaftlich 
fundierter Methoden bei der Konzeption, der Realisierung, der Bewertung und 
bei der Umsetzung von Konzepten wesentlich sind. Das Fachpraktikum ermög-
licht es, im Studium erworbene Kenntnisse in ihrem Praxisbezug zu vertiefen 
und bereits in einem gewissen Umfang praktisch anzuwenden. Das Praktikum 
dient weiterhin dem Erfassen der soziologischen Zusammenhänge innerhalb ei-
nes Unternehmens, indem die Studierenden die Sozialstruktur des Unterneh-
mens verstehen und insbesondere das Verhältnis zwischen Führungskräften 
und Mitarbeitern kennen lernen. 
 
2. Dauer und Aufteilung der berufspraktischen Ausbildung 
 
(1) Die berufspraktische Ausbildung im Fachpraktikum umfasst insgesamt 
mindestens 20 Wochen (100 Praktikumsstage). 
 
(2) Eine Aufteilung des Fachpraktikums auf verschiedene Unternehmen oder 
Behörden ist nicht möglich.  
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(3) Das Fachpraktikum soll aufgrund der angestrebten qualifizierten Tätigkei-
ten zusammenhängend im dritten Fachsemester durchgeführt werden.  
 
(4) Eine Praktikumswoche umfasst generell fünf Praktikumstage mit der für 
diese Dauer geltenden regulären Wochenarbeitszeit des jeweiligen Unterneh-
mens. Ausgefallene Praktikumstage (Urlaub, Krankheit, Betriebsschließung, 
Kurzarbeit oder ähnliches) müssen in dem Maße nachgeholt werden, dass die 
geforderte Praktikumszeit nicht um mehr als eine Woche unterschritten wird. 
Gesetzliche Feiertage müssen nicht nachgeholt werden. 
 
 
3. Inhalt und fachliche Anforderungen an die berufspraktische Ausbil-

dung 
 
(1) Das Fachpraktikum beinhaltet praktische Tätigkeiten, bei denen gelehrte 
wissenschaftliche Inhalte und Methoden auf dem Niveau eines Master-Absol-
venten eingesetzt werden, um komplexe Systeme der Ingenieurinformatik in 
einem Anwendungsumfeld zu konzipieren, zu implementieren, zu bewerten, 
einzusetzen und zu warten. Hierbei soll eine Aufgabe mit konzeptionellen An-
teilunter Praxisbedingungen bearbeitet werden, wobei vorzugsweise sowohl 
Teamarbeit als auch die eigenständige Bearbeitung von Teilaufgaben eine Rolle 
spielen soll. Rahmenbedingungen des industriellen Umfeldes wie Teamarbeit, 
Terminvorgaben und -einhaltung, Wirtschaftlichkeitsfragen, Qualitätsmanage-
ment, Datenschutz und Umweltverträglichkeit sollen erfahren werden. Das 
Fachpraktikum dient auch dem Erleben der Sozialstruktur in Unternehmen oder 
Behörden und der weiteren Einübung von Soft Skills.  
 
(2) Die Betreuung der Studierenden im Fachpraktikum erfolgt durch einen be-
treuenden Hochschullehrer der Fakultät für Informatik und Automatisierung o-
der der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, der auf Antrag des 
Studierenden vom Prüfungsausschuss bestimmt und als Prüfer (§ 33 PStO-AB) 
bestellt wird, und einen betrieblichen Betreuer. 
 
(3) Die Studierenden sind verpflichtet, das Fachpraktikum rechtzeitig vor Auf-
nahme der Tätigkeit im Prüfungsamt anzumelden. Dazu ist dem Anmeldefor-
mular eine ausführliche Aufgabenbeschreibung (maximal eine A4 Seite) mit An-
gabe der Kontaktdaten des Betreuers der Praktikumseinrichtung auf Kopfbogen 
der Einrichtung beizufügen. Die Aufgabenbeschreibung ist vom Betreuer der 
Praktikumseinrichtung zu unterschreiben. Zusätzlich ist bei dieser Anmeldung 
die Betreuererklärung durch einen betreuenden Hochschullehrer eines Fachge-
bietes der Fakultät für Informatik und Automatisierung oder der Fakultät für 
Elektrotechnik und Informationstechnik vorzulegen, in der die prinzipielle An-
erkennbarkeit des Fachpraktikums mit der vorgesehenen Aufgabe bestätigt 
wird und in der die Bereitschaft zur Prüfung des Berichts und Abnahme der 
Verteidigung nach Ziffer 7 Absatz 2 erklärt wird. 
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(4) Im Rahmen des Nachteilsausgleichs (§ 28 PStO-AB) können Studierende be-
sondere Regelungen zum Fachpraktikum beim zuständigen Prüfungsausschuss 
beantragen. 
 
(5) Eine Anmeldung des Fachpraktikums wird erst empfohlen, wenn der Stu-
dierende im Studiengang mindestens 20 Leistungspunkte erbracht hat. 
 
4. Unternehmen und Einrichtungen für die berufspraktische Ausbildung 
 
Für das Fachpraktikum kommen neben privatwirtschaftlichen Unternehmen, 
die komplexe Systeme planen, herstellen, betreuen oder betreiben, wobei im 
letzteren Fall eine IT-Abteilung existieren sollte, zusätzlich außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen in Frage. Bei der Auswahl eines geeigneten Praktikums-
betriebes sind die Hochschullehrer behilflich. Vor Abschluss des Praktikumsver-
trages sind die Studierenden verpflichtet, die Wahl des Praktikumsbetriebes so-
wie die Praktikumstätigkeit mit dem betreuenden Hochschullehrer abzustim-
men. 
 
 
5. Praktikumsvertrag  
 
Die Studierenden sind für die Wahl und die Organisation des geeigneten Prak-
tikumsplatzes (auch weltweit) selbst verantwortlich. Sie schließen mit dem Prak-
tikumsbetrieb einen Praktikumsvertrag ab. Zum Zweck der Vorbereitung der 
Anerkennung des Praktikums gemäß Ziffer 7 ist Ziffer 4 zu beachten und emp-
fiehlt sich in Zweifelsfällen die vorherige Rücksprache mit dem Prüfungsamt. 
 
6. Nachweis über die berufspraktische Ausbildung 
 
(1) Die Studierenden weisen das Fachpraktikum mit  
- einem Praktikumszeugnis im Original mit Firmenstempel und Unterschrift  
- einem Bewertungsbogen, der von der Fakultät für Informatik und Automa-

tisierung vorgegeben wird, und der von dem Betreuer im Unternehmen aus-
zufüllen ist und  

- einem Praktikumsbericht 
nach. 
 
(2) Das Praktikumszeugnis muss folgende Angaben enthalten: 
- Angaben zur Person des Studierenden (Name, Vorname, Geburtstag), 
- Praktikumszeitraum, 
- Ausbildungsbetrieb, Abteilung, Anschrift, 
- Ausbildungsbereiche, Angabe der Dauer und Aufgabenstellung, 
- Angaben zu Fehltagen (auch wenn keine angefallen sind), 
- Nachweis über nachgearbeitete Tage (nur, wenn welche angefallen sind), 
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- Unterschrift der des betrieblichen Betreuers und Firmenstempel 
und kann in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt werden. 
 
(3) Der wissenschaftlich-technische Bericht über die eigene Bearbeitung der 
Praktikumsaufgabe sowie über weitere im Praktikum gemachte Erfahrungen 
sollte bei allgemein üblicher Schrift (zwölf Pt) in Regel 25 bis30 Seiten nicht 
überschreiten. Der Praktikumsbericht muss auch bei Beachtung von Bestim-
mungen des Datenschutzes und der unternehmerischen Geheimhaltung die ab-
geleisteten Tätigkeiten erkennen und nachvollziehen lassen. Eine Freigabe des 
Praktikumsberichtes durch den Betreuer im Unternehmen (Datum, Name, Un-
terschrift und Firmenstempel) ist erforderlich.  
 
7. Fachliche Anerkennung der berufspraktischen Ausbildung 
 
(1) Die fachliche Anerkennung des Fachpraktikums wird durch den betreuen-
den Hochschullehrer bestätigt. Die Studierenden reichen die nach Ziffer 6 Ab-
satz 1 erforderlichen Unterlagen im Prüfungsamt der Fakultät für Informatik 
und Automatisierung ein. 
 
(2) In einem Kolloquium ist der wissenschaftlich-technische Bericht vor dem 
universitären Betreuer vorzustellen. Das Kolloquium besteht aus einem 20 bis 
30-minütigen Vortrag und eventuell einer anschließenden Diskussion bis zu 30 
Minuten Dauer. Der universitäre Betreuer entscheidet über die Anerkennung 
des Fachpraktikums auf der Basis der eingereichten Unterlagen und des Kollo-
quiums. Er kann (einmal) die Nachbesserung des Berichts und die Wiederholung 
des Kolloquiums verlangen. Über die Anerkennung des Praktikums und die 
Vergabe der 30 Leistungspunkte stellt der universitäre Betreuer einen unbeno-
teten Leistungsnachweis aus. 
 
(3) Für die Entscheidung über die fachliche Anerkennung gilt § 37 PStO-AB.   
 
8. Anrechnung und Anerkennung von Ersatzzeiten  
 
(1) Auf Antrag des Studierenden kann bei Nachweis einer Berufstätigkeit nach 
dem Bachelorabschluss von mindestens zwei Jahren Dauer das Fachpraktikum 
anerkannt werden, wenn bei Anlegung strenger Maßstäbe durch die Berufstä-
tigkeit die Ziele gemäß Ziffer 3 Absatz 1 erfüllt sind. Der Nachweis hierüber ist 
vom Studierenden zu führen. Insbesondere sind ein ausführliches Arbeitszeug-
nis, aus dem die Art der ausgeführten Arbeiten genau hervorgeht, und ein Be-
richt über die berufliche Tätigkeit und durchgeführte Projekte mindestens im 
Umfang wie in Ziffer 6 Absatz 3 angegeben vorzulegen und wie in Ziffer 7 Ab-
satz 2 vor einem Hochschullehrer eines Fachgebietes der Fakultät für Informatik 
und Automatisierung oder der Fakultät für Elektrotechnik und Informations-
technik zu verteidigen.  
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(2) Über die Anerkennung eines im Rahmen eines anderen Studiums an der 
Universität oder einer anderen Hochschule erbrachtes Fachpraktikum entschei-
det der Prüfungsausschuss gemäß § 54 Absatz 5 ThürHG in Verbindung mit § 
26 Absatz 1 PStO-AB. 
 
(3) Für die Entscheidung über die Anrechnung oder Anerkennung gilt § 37 
PStO-AB.  
 
 
9. Berufspraktische Ausbildung im Ausland 
 
(1) Das Absolvieren des Fachpraktikums im Ausland wird ausdrücklich empfoh-
len. Entsprechende Tätigkeiten müssen in allen Punkten diesen Regelungen zur 
berufspraktischen Ausbildung entsprechen. Bei einem Auslandspraktikum kön-
nen das Zeugnis und der Bericht auch in Englisch abgefasst sein. Falls das Zeug-
nis nicht in Deutsch oder Englisch abgefasst ist, ist eine beglaubigte Überset-
zung beizufügen. 
 
(2) Für die Recherche nach einem Praktikumsplatz im Ausland kann auch auf 
die Vermittlung durch verschiedene Austauschprogramme – zum Beispiel durch 
den Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD - zurückgegriffen wer-
den. Die Vermittlung solcher Plätze stellt jedoch nicht automatisch sicher, dass 
der jeweilige Platz den hier gestellten Anforderungen genügt. Dies ist von dem 
Studierenden eigenverantwortlich abzuklären. 
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Anlage Kompetenzziele und Regelungsbereich Wahlkataloge  
 
Der Studiengang Ingenieurinformatik mit dem Abschluss Master of Science be-
inhaltet einen Wahlbereich. Auf dem Zeugnis kann ein Studienschwerpunkt 
ausgewiesen werden. 
 
1. Wahlbereich  
 
(1) Zur Individualisierung und Spezialisierung ihres Studiums erwerben die Stu-
dierenden im Wahlbereich vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen in selbst aus-
gewählten Teilgebieten der Informatik und / oder Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik.  
 
(2) Im Wahlbereich müssen die Studierenden laut Studienplan (Anlage Studien-
plan) 60 Leistungspunkte erwerben. Im Fall des Studienmodells mit Fachprakti-
kum sind nur 40 Leistungspunkte im Wahlbereich zu erwerben 

 
(3) Die Studierenden sind dabei völlig frei in der Wahl der Module aus einem 
Wahlkatalog. Die hierin ausgewiesenen Schwerpunkte dienen der fachlichen 
Orientierung der Studierenden und informieren über die Zuordnung von mög-
lichen Schwerpunkten. 

 
(4) Der Wahlkatalog kann gemäß § 3 Absatz 7 PStO-AB aktualisiert werden. 
 
2. Ausweisung eines Studienschwerpunktes auf dem Zeugnis 
 
Auf Antrag des Studierenden kann auf dem Zeugnis ein Studienschwerpunkt 
ausgewiesen werden. Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 
 
(1) Der Studierende muss mindestens 40 Leistungspunkte im Bereich des ge-
wünschten Schwerpunktes nachweisen. Dabei können neben den im Schwer-
punkt ausgewiesenen Modulen ebenfalls die fünf Leistungspunkte des For-
schungsseminars angerechnet werden, wenn dessen Thema für den Schwer-
punkt einschlägig ist.  
 
(2) Das absolvierte Fachpraktikum kann mit zehn Leistungspunkten zu dem 
Schwerpunkt beitragen. Voraussetzung ist jedoch, dass das bearbeitete Thema 
einschlägig ist. 

 
(3) Die Abschlussarbeit ist ebenfalls thematisch einschlägig im Schwerpunkt 
angesiedelt. 

 
(4) Über die fachliche Einschlägigkeit entscheidet der Prüfungsausschuss in Ab-
sprache mit dem Schwerpunktverantwortlichen. 
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